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Aktuelle Kurzmeldungen der »schweizer schule»

CH: Hochschulforderung mit verlagertem Akent

Fur die Jahre 1981 bis 1983 als vierte Beitragsperiode
gemäss dem Bundesgesetz über die Forderung der
kantonalen Hochschulen soll nach Antrag des Bundesrates

an die eidgenossischen Rate ein Gesamtkredit
von 915 Millionen Franken zur Verfugung stehen Das
sind 11 Millionen weniger als in der letzten Dreijahr-
periode I m Blick auf die bis 1985 zu erwartende weitere
starke Zunahme der Studentenzahlen will der Bundesrat

vor allem den Zugang zu den Universitäten und im
Rahmen des Möglichen die freie Wahl des Studiengebiets

gesichert wissen Da die Schaffung der erforderlichen

zusatzlichen Studienplatze kurzfristig eher durch

Vergrosserung des Lehrkörpers und durch organisato
rische Vorkehren als mit baulichen Massnahmen
realisierbar erscheint, sieht der Bundesrat vor dass das

Schwergewicht der Bundesbeitrage mit 655 Millionen
Franken (gegenüber bisher 576 Millionen) noch
vermehrt auf die Betriebsausgaben der Hochschulen
verlagert wird Bei den Sachinvestitionen erfolgt dagegen
eine Verkürzung auf 260 Millionen (gegenüber bisher
350 Millionen) Im Verpflichtungskredit von 260 Millionen

fur Sachinvestitionen ist eine Reserve in Aussicht

genommen, aus der allenfalls Sonderbeitrage zur
gezielten Unterstützung ausserordentlicher Massnahmen
zur Verhinderung von Zulassungsbeschrankungen
(Numerus clausus) ausgerichtet werden können Die

1979 geschaffene Kommission fur Hochschulplanung
soll auch im betrieblichen Bereich die im Hochschulfor-

derungsgesetz festgelegten Koordinierungsziele
verwirklichen helfen und zu einem optimalen Einsatz der
öffentlichen Mittel beitragen

CH: Anerkennung von Maturitatsausweisen

Auf Antrag der Eidgenossischen Maturitatskommission
hat das Eidgenossische Departement des Innern die

von den nachstehend genannten Schulen ausgestellten

Maturitatsausweise eidgenossisch anerkannt Kan

ton Graubunden, Chur Bundner Kantonsschule (Typus
E), Kanton Tessin, Mendrisio Liceo cantonale (Typen
A, B, C), Kanton Waadt, Lausanne Gymnase cantonal
de Montbenon (Typus A)

ZH: Neusprachliches Gymnasium an der Kantonsschule

Wiedikon

Der Erziehungsrat hat beschlossen, auf Beginn des

Schuljahrs 1981/82 an der Kantonsschule Wiedikon
Zurich das Neusprachliche Gymnasium (Maturitats-
typus D) einzuführen Um eine optimale Klassenbildung

zu ermöglichen, wird ein Anmeldepool fur den Ty¬

pus Dill zwischen den Kantonsschulen Freudenberg
und Wiedikon und fur den Typus D II zwischen Enge
und Wiedikon gebildet Falls die Zahl der Kandidaten
fur den Typus D an den einzelnen Schulen keine Klas-

senbildung zulasst, können Zuteilungen an andere

Schulen vorgenommen werden Das neusprachliche
Gymnasium Typus DI/II schliesst an die sechste Klasse
der Primarschule an es dauert 6V2 Jahre Der Typus D

II schliesst bei einer Dauer von 4 V2 Jahren an die zweite
Klasse der Sekundärschule an D-Klassenzuge werden

an den meisten Zürcher Mittelschulen schon seit Frühjahr

1979 gefuhrt

BE: Berner Vorarbeiten fur den Schulbeginn im

Spatsommer

In der Frage des Schuljahresbeginns hat im Kanton
Bern nach Ansicht der Erziehungsdirektion ein Umdenken

eingesetzt, so dass nun der Ubergang zum Beginn
des Schuljahres nach den Sommerferien denkbar
erscheint Es sei keine Zwangerei, wenn das Problem
nach dem ablehnenden Entscheid des Bernervolkes

von 1972 neu aufgerollt werde, schreibt das kantonale
Informationsamt (AID) Vielmehr seien die Kantone
durch drei Standesinitiativen, eine nationalratliche Ein-

zelinitiative und eine Volksinitiative dazu veranlasst
worden, das Problem des Schuljahresbeginns in

gegenseitigen Absprachen einheitlich zu losen
Im Kanton Bern laufe zudem die Ubergangslosung mit
dem Spatsommerbeginn fur den franzosischsprachi-
gen Kantonsteil 1982 aus, heisst es weiter in der
Verlautbarung Damit hatten sich besonders an der
Sprachgrenze Schwierigkeiten ergeben Gesetz und

Dekret fur den Spatsommerbeginn im ganzen Kanton
Bern sind in ein Vernehmlassungsverfahren gegeben
worden Bisher seien «alle Stellungnahmen positiv
ausgefallen», schreibt das AID Eingetroffen sind bisher die
Berichte der Schulamter, der Verwaltungsdirektionen,
der meisten kirchlichen Instanzen und der Stufenorganisationen

des Lehrervereins
Ein allfalliger Ubergang soll 1982/83 bewerkstelligt werden

Die Gesetzesanderung unterliegt dem fakultativen
Referendum Eine eventuelle Volksabstimmung ist fur
den 30 November 1981 vorgesehen

LU: Beschwerde von Otto Haas abgewiesen

Der Luzerner Regierungsrat hat die Beschwerde des
Primarlehrers Otto Haas gegen die Ablehnung seiner
Wiederwahl durch die Schulpflege Littau abgewiesen.
Der Regierungsrat ging davon aus, dass Lehrer und
Beamte nicht auf Lebenszeit, sondern nur fur eine
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Amtsdauer von jeweils vier Jahren gewählt werden Auf
Ende der Amtsdauer erlösche das Dienstverhältnis,
wenn es nicht durch Wiederwahl erneuert werde Die
Wiederwahl bilde zwar erfahrungsgemass die Regel,
schreibt der Regierungsrat in seiner Pressemitteilung,
ein Rechtsanspruch auf Wiedenwahl bestehe indessen
nicht Darum sei die Schulpflege in ihrem Entschluss,
ob sie einen Lehrer wiederwählen will, weitgehend frei,
sie sei nur an die Verfahrensvorschriften und durch das
Willkurverbot gebunden
Uneingeschränkt überprüfen konnte der Regierungsrat
bei dieser Rechtslage nur die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften Verfahrensmangel, welche es
rechtfertigen wurden, den angefochtenen Beschluss der
Schulpflege aufzuheben, konnten aber laut
Regierungsrat nicht festgestellt werden
Was die Ablehnung der Wiederwahl selbst anbelangt,
konnte der Regierungsrat nur prüfen, ob sich die Schulpflege

bei ihrem Entscheid auf sachlich vertretbare
Kriterien abstutzte, die sich auf das Verhalten des Lehrers,
seine Schulfuhrung und die Interessen der Schule
beziehen Nach Ansicht des Regierungsrates vermag
eine Reihe von sachlich vertretbaren Gründen den
negativen Entschluss der Schulpflege zu rechtfertigen
Dabei sei namentlich aufgefallen, dass sich Fehler und

unbefriedigende Vorkommnisse wahrend Jahren
wiederholten, obwohl sich die Schulbehorden immer wieder

um Verbesserungen bemuhten Weiter stellt der

Regierungsrat fest «Nach allem, was vorgefallen ist, ist

die fur eine vernunftige Zusammenarbeit zwischen
Schulpflege und Lehrer notwendige Vertrauensbasis
nicht mehr vorhanden » Aufgrund dieser Feststellungen

könne der Regierungsrat die Ablehnung der
Wiedenwahl nicht als willkürlich bezeichnen

Peter Früh in LNN vom 16 7 80

TG: Biblische Geschichte in den thurgauischen
Schulen

Ein obligatorisches Fach der thurgauischen
Primarschulen wird von den meisten Lehrern einfach
unterschlagen die Biblische Geschichte, die in der 4 5 und
6 Klasse erteilt werden musste Bisher ist dieser
ungesetzliche Zustand von den zustandigen Behörden
stillschweigend geduldet worden, und man sprach kaum
öffentlich davon
Nun ist aber dieses Thema an der Synode der evangelischen

Landeskirche zur Sprache gekommen Der
Kirchenrat hatte auf eine Anfrage eines Synodalen zu
antworten Seine Umfrage bei den Schulen hat ergeben,
dass nur eine Minderheit der Lehrer Unterricht in
Biblischer Geschichte erteilt Es fehlt den meisten Lehrern

an der erforderlichen Beziehung zu diesem Fach, weshalb

sie es lieber auf der Seite lassen Der Kirchenrat
sieht ein, dass man die Lehrer nicht zwingen kann, dieses

Fach zu erteilen, wenn sie damit nichts anzufangen
wissen Die beiden Landeskirchen prüfen deshalb die
Frage, ob sie nicht mit ausgebildeten Rehgionslehrern
oder Katecheten aushelfen konnten in Schulen, wo die
Lehrer keine Biblische Geschichte erteilen wollen Freilich

mussten diese Katecheten zu finden sein, was nicht
leicht sein durfte
Im Zusammenhang mit dem neuen Unterrichtsgesetz,
das auch die christliche Erziehung zu den Aufgaben der
Schule zahlt, wird der Facherplan neu uberdacht Dabei
erhebt sich die Frage, ob man angesichts der geschilderten

Verhaltnisse auf der Biblischen Geschichte
beharren wolle oder könne Ohne die Inanspruchnahme
der Kirchen wird das kaum möglich sein
In den Sekundärschulen wird das Fach Religion von
den Geistlichen erteilt, die von der Schule dafür
entschädigt werden Freilich sieht dieser Unterricht in der
Praxis da und dort so aus, dass mehr von aktuellen
Fragen, welche die Schuler interessieren können, als von
Religion die Rede ist (NZZ, 7 7 80)

Tl: Zwei Lehrer fur eine Klasse

Im Tessin werden im Schuljahr 1980/81 rund 20 Primar-
klassen je zwei Lehrer haben, wobei die Lehrer jedoch
fur ihre halbe Stelle auch nur den halben Lohn erhalten
Mit dieser Massnahme versucht das Tessiner
Erziehungsdepartement (DPE) die im Kanton herrschende
Lehrerarbeitslosigkeit zu mildern, deren Hauptgrund
die «Italianita» sei, wie beim DPE erklart wird Sie
verhindere, dass Tessiner Lehrer in anderen Landesteilen
unterrichten
«Das System des 'doppio docente' (Doppellehrer) ist
auch in pädagogischer Hinsicht ein Fortschritt», sagte
Mario Dellucchi, DPE-Sprecher in Bellinzona gegenüber

den LNN Er berief sich dabei auf Erfahrungen in
den Kantonen Neuenburg und Fribourg, die gezeigt
hatten, dass eine gut vorbereitete und koordinierte
Aufteilung der Lehrstellen Vorteile bringe Nämlich nicht
nur eine grossere Vielfalt in Methodik, Stoffangebot und
dessen Behandlung, sondern fur den Schuler auch die
Möglichkeit, persönliche Sympathien und Antipathien
auf zwei Erzieher zu verteilen
Die Einfuhrung des «doppio docente» im Tessin beruht
jedoch nicht in erster Linie auf pädagogischen
Erwägungen, sondern hat ihren Grund vielmehr in der
katastrophalen Situation auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt Zu
den 170 stellensuchenden Lehrern des Vorjahres
kamen im Juni 141 Absolventen der beiden Lehrersemi-
narien in Lugano und Locarno dazu
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